
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

des Bundesrates Markus Leinfellner 
und weiterer Bundesräte 

betreffend Sicherstellung eines effektiven Einschreitens gegen Lenkerinnen und 
Lenker, die sich auf Grund von verbotenem Suchtgiftkonsum in einem fahrun
tauglichen Zustand befinden 

eingebracht in der 913. Sitzung des Bundesrates, am 8. Oktober 2020 im Zuge von 
TOP 9, Bericht der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, In
novation und Technologie über technische Unterwegskontrollen im Jahr 2019 
(111-719-BR/2020 d.B. sowie 10426/BR d.B.) 

Drogenmissbrauch hat im Straßenverkehr nichts verloren. Das Lenken in einem 
durch Drogen beeinträchtigten Zustand stellt ein erhebliches, statistisch erwiesenes 
Unfallrisiko in Österreich dar. 

2018 wurden gegen 3.011 Lenker Anzeige wegen des Verdachtes des Lenkens von 
Fahrzeugen in einem durch Suchtgift beeinträchtigtem Zustand an die Behörden er
stattet. Für etwa die Hälfte der Anzeigen waren die Verfahren von Bezirksverwal
tungsbehörden zu führen. Gerade in diesen Bereichen mangelt es an der Verfügbar
keit von Ärzten. Eine Dunkelzifferstudie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit 
(KFV) geht sogar davon aus, dass auf vier Alkolenker ein Drogenlenker kommt. 

Die Kontrolltätigkeit muss verbreitert und die Vollziehung effizienter und treffsicherer 
als bisher gestaltet werden. In diesen Bereichen sollte daher die Verkehrsüberwa
chung im Rahmen von Schwerpunkten mit besonders geschulten und ermächtigten 
Organen der Bundespolizei verstärkt werden. 

Mit dem Ministerialentwurf 144/ME betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Stra
ßenverkehrsordnung 1960 (32. StVO-Novelle) und das Führerscheingesetz geändert 
werden, wurde am 30. April 2019 ein wichtiges und richtiges Vorhaben im Zuge ei
nes Begutachtungsverfahrens zur Diskussion gestellt, das unter anderem folgenden 
Inhalt hatte: 

• Erweiterung des Tatbestands auf den Begriff Suchtmittel, um Beeinträchtigun
gen auf Grund des Konsums von psychotropen Stoffen ebenfalls dem Regime 
der besonderen Sicherungsmaßnahmen wegen Beeinträchtigung von Lenke
rinnen/Lenkern von Fahrzeugen zu unterstellen. 

• Hat eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit durch besonders geschulte und 
hierzu ermächtigte Organe der Bundespolizei wegen des Verdachts des Len
kens in einem durch Suchtmittel beeinträchtigtem Zustand die Fahruntüchtig
keit ergeben und die Blutuntersuchung das Vorliegen von illegal konsumier
tem Suchtmittel im Blut bestätigt, soll die unwiderlegliche Rechtsvermutung 
(praesumptio iuris et de iure) der Beeinträchtigung durch Suchtmittel gelten . 

• Schaffung einer speziellen Rechtsgrundlage für besonders geschulte und 
dazu ermächtigte Organe der Bundespolizei zur Überprüfung der Fahrtüchtig-
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keit von Personen, die in Verdacht stehen in einem durch Suchtmittel beein
trächtigtem Zustand ein Fahrzeug gelenkt zu haben. 

• Ansiedlung des Tatbestands des Lenkens eines Fahrzeuges in einem durch 
Suchtmittel beeinträchtigtem Zustand auf dem Level der Strafdrohung des De
likts für Beeinträchtigung durch Alkohol mit einem Alkoholgehalt von 1,6 Pro
mille oder aus generalpräventiven Gründen. 

Am 3. 7 .2019 wurde dazu mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und NEOS folgende Ent
schließung vom Nationalrat angenommen: 

Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und der Bundesminis
ter für Inneres werden ersucht, die im Ministerialentwurf betreffend ein Bundesge
setz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 (32. StVO-Novelle) und das Füh
rerscheingesetz geändert werden (144/ME), vorgeschlagenen Bestimmungen zur 
Sicherstellung eines effektiven Einschreitens gegen Lenkerinnen und Lenker, die 
sich auf Grund von verbotenem Suchtgiftkonsum in einem fahruntauglichen Zu
stand befinden, im Sinne der in der Begründung erläuterten Präzisierung unter Ein
beziehung von Experten (z.B. Österreichische Ärztekammer) weiterzuentwicklen 
und dem Nationalrat als Regierungsvorlage zu übermitteln. 

Mehr als ein Jahr später liegt noch immer keine entsprechende Regierungsvorlage 
vor. 

Daher stellen die unterzeichnenden Bundesräte folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

„Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie und der Bundesminister für Inneres werden ersucht, die im Ministerialent
wurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 (32. 
StVO-Novelle) und das Führerscheingesetz geändert werden (144/ME), vorgeschla
genen Bestimmungen zur Sicherstellung eines effektiven Einschreitens gegen Lenke
rinnen und Lenker, die sich auf Grund von verbotenem Suchtgiftkonsum in einem fahr
untauglichen Zustand befinden, im Sinne der Entschließung vom 3. 7 .2019 zu adaptie
ren, und noch 2020 eine Regierungsvorlage dem Nationalrat zuzuleiten ." 

/ _,,/ 
I / 

< / " . 
/ 

1 ( t 

404/UEA-BR/2020 - Entschließungsantrag (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




		2020-10-09T08:51:43+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




